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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass Migrantinnen bei der Entwicklung der Volkswirtschaften und der 

Arbeitsmärkte sowohl der Herkunftsländer als auch der Zielländer zunehmend eine 

wichtige Rolle spielen; 

B. in der Erwägung, dass die geschlechtsspezifischen Stereotype in 

Migrantengemeinschaften doch sehr verwurzelt sind, und dass Migrantinnen öfter Opfer 

von Gewalt gegen Frauen werden, die unterschiedliche Formen annimmt, insbesondere 

Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, so genannte Ehrenverbrechen, häusliche Gewalt, 

sexuelle Einschüchterung am Arbeitsplatz bis hin zu Menschenhandel und sexueller 

Ausbeutung; 

C. in der Erwägung, dass Migrantinnen oft stärker unter Diskriminierung und Stereotypen, 

ungerechter Behandlung und Ausbeutung leiden und darüber hinaus keinen Zugang zu 

Sozialleistungen und Rechtsbeistand haben und körperlich, psychisch, wirtschaftlich und 

sexuell Opfer von Missbrauch werden; 

D. in der Erwägung, dass soziale Ausgrenzung ein Schlüsselfaktor ist, der zu einer 

zunehmenden Schutzbedürftigkeit beiträgt; in der Erwägung, dass viele Frauen und 

Mädchen Opfer von Menschenhandel werden und Frauen oft zu Zwecken der sexuellen 

Ausbeutung gehandelt werden, viele Mädchen jedoch zu unterschiedlichen Zwecken 

Opfer von Frauenhandel werden, zum Beispiel zum Zwecke der Zwangsbettelei, der 

Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, des Organhandels und der illegalen Adoption; 

E. in der Erwägung, dass es äußerst wichtig ist, dass Migrantinnen auf sichere und legale 

Weise Zugang zum Arbeitsmarkt der EU haben; 

F. in der Erwägung, dass Migrantinnen wie viele andere Frauen unter den schwerwiegenden 

Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise leiden; 

G. in der Erwägung, dass Migrantinnen öfter in Bereichen beschäftigt werden, die von den 

Sozialversicherungssystemen in einigen Mitgliedstaaten nicht anerkannt werden, zum 

Beispiel im informellen Pflegebereich, und dass sie daher beim Renteneintritt keinen 

Zugang zur Rentenversicherung haben und somit im Alter arm sind; 

H. in der Erwägung, dass Migrantinnen in erheblichem Maße von Herunterstufung und 

Nichtanerkennung von in Drittländern erworbenen akademischen und beruflichen 

Qualifikationen betroffen sind und sie daher in gering qualifizierten und sozial 

ungeregelten Berufen Arbeit suchen müssen; 

1. hält es für unerlässlich, das Verständnis für die Rechte der Migrantinnen und die Achtung, 

die Umsetzung und den Schutz dieser Rechte in allen Bereichen der Einwanderungs-, 

Integrations-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik der EU zu erhöhen; 
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2. in der Erwägung, dass Migranten und insbesondere Migrantinnen oft am unteren Ende des 

Arbeitsmarktes tätig sind, was berufliche Qualifikation, Vergütung und Prestige betrifft, 

und dass die Arbeitsverhältnisse von Migrantinnen daher sehr viel prekärer sind; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eng mit Netzwerken und 

nichtstaatlichen Organisationen, die sich um Migrantinnen kümmern, 

zusammenzuarbeiten, um zum Schutz der Menschenrechte von Migrantinnen 

gleichstellungsorientierte Maßnahmen auszuarbeiten und das Konzept der Gleichstellung 

der Geschlechter in andere Politikbereiche einzubetten, um gleichstellungsorientierte 

Maßnahmen auszuarbeiten, für Chancengleichheit im Bereich der Beschäftigung und 

beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu sorgen und gleichzeitig gleiche Rechte zu garantieren, 

jede Form von Gewalt, sexueller Ausbeutung, Genitalverstümmelung und unfairer 

Behandlung, Entführung, Sklaverei, Zwangsheirat und Frauenhandel zu bekämpfen und 

zu verhindern; 

4. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, in vollständiger Übereinstimmung mit dem 

EU-Recht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften geeignete Konzepte zu 

entwickeln, um spezifische Maßnahmen zur Förderung und Gewährleistung einer 

reibungslosen und ausgewogenen Integration von Migrantinnen durchzuführen, darunter 

Erwerb einer Rechtsstellung, Anerkennung von in Drittländern erworbenen 

Qualifikationen und Bildungsniveaus, Aufnahme in die Sozialversicherungssysteme, 

Recht auf eine angemessene Entlohnung, Zugang zur Gesundheitsfürsorge, Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz durch Erlass entsprechender Vorschriften und Zugang zu 

Kindertagesstätten, zu Bildung, Ausbildung und lebenslangem Lernen, Sozialleistungen 

und Schutz im Rahmen der arbeitsrechtlichen Vorschriften in den aufnehmenden Ländern; 

fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, die Gewerkschaften, die nichtstaatlichen 

Organisationen und die Bürgergesellschaft an der Entwicklung solcher Politiken und 

Maßnahmen zu beteiligen 

5. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, 

durch spezifische, zielgruppengerichtete Kampagnen Aufklärungsgespräche in 

Gesundheitszentren anzubieten und eine engere Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen 

Organisationen, die sich um Migrantinnen kümmern, Migrantinnen den Zugang zu 

Informationen und die Ausübung ihrer sexuellen und reproduktiven Rechte zu 

ermöglichen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die lokalen Gebietskörperschaften einzuschalten, damit 

diese die aktive Teilhabe von Frauen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft 

fördern und dabei sicherstellen, dass ihre Interessen vertreten und gewahrt werden, so dass 

die gesellschaftliche Integration dieser Frauen in der lokalen Gemeinschaft verbessert 

wird; 

7. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Frauen, die im Rahmen der 

Familienzusammenführung zuwandern, wenn möglich innerhalb eines Jahres nach ihrer 

Einwanderung eine von ihrem Ehegatten unabhängige Rechtsstellung zu gewähren; 

8. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zugewanderten Frauen und 

Mädchen eine Aufenthaltsgenehmigung zu garantieren, insbesondere denjenigen, die 

Opfer physischer und psychischer Gewalt sind, und dafür Sorge zu tragen, dass alle 
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erdenklichen behördlichen Maßnahmen zu ihrem Schutz getroffen werden; hierzu gehört 

auch der effektive Zugang zu Beistand und Schutz; 

9. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Rechtsrahmen zu 

schaffen, der zugewanderten Frauen das Recht auf den Besitz ihres Reisepasses und ihrer 

Aufenthaltsgenehmigung einräumt und der die Möglichkeit vorsieht, dass eine Person, die 

ihnen diese Dokumente abnimmt, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine gleichstellungsorientierte Rechtspraxis zur Regelung 

der Einstellung von Migranten einzuführen und zu fördern und den Zugang zu 

Informationen und Beratung über arbeitsrechtliche Vorschriften, ihre sozialen, 

wirtschaftlichen und Arbeitnehmerrechte und Rechtsbeistand und zivilen Beistand in der 

jeweiligen Sprache zu erleichtern und wenn nötig den Zugang zu kostengünstigen 

Rechtsmitteln bereitzustellen;  

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, Bildungs- und Kommunikationsprogramme zu entwickeln, 

um Migrantinnen über ihre Rechte und Pflichten zu informieren und mehrsprachige 

Beratungsdienste für Frauen einzurichten; 

12. fordert die Kommission auf, ein System zur Überwachung der Lage von Migrantinnen auf 

dem Arbeitsmarkt in Bezug auf Mindestlohn, Arbeitsbedingungen und effektive 

Umsetzung gesundheits- und sicherheitsrechtlicher Vorschriften einzurichten; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf der Grundlage geeigneter Indikatoren genaue, 

vergleichbare und kohärente Statistiken über die Lage von Migrantinnen in 

unterschiedlichen Lebensbereichen auszuarbeiten; 

14. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, wirksame und transparente Mechanismen 

zur Anerkennung von in Drittländern erworbenen Studienabschlüssen und beruflichen 

Qualifikationen zu entwickeln, damit Migrantinnen es leichter haben, Zugang zum 

Arbeitsmarkt zu bekommen und eine Situation vermieden wird, in der sie gezwungen 

sind, Stellen anzunehmen, für die sie überqualifiziert sind, gering qualifizierten Frauen 

Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und Migrantinnen den Zugang zu 

Berufsausbildung und lebenslanger Ausbildung, zu in Arbeitsrecht spezialisierten 

Beratern sowie kostenlose Sprachkurse zu gewährleisten; 

15. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Migrantinnen unabhängig von ihrem 

Ausbildungsniveau und ihrer beruflichen Erfahrung zum größten Teil im Bereich der 

häuslichen Dienstleistungen und der privat organisierten Pflege und Betreuung beschäftigt 

sind; weist darauf hin, dass die große Mehrheit dieser Frauen ohne Vertrag arbeitet und 

nur einen sehr geringen Lohn bezieht, ohne dass diese Frauen einen Anspruch auf 

Sozialleistungen geltend machen können; 

16. vertritt die Auffassung, dass die integrationspolitischen Strategien und Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten beim Zugang von Migranten zu den Gastländern und bei ihrer Integration 

in diese Länder keine Diskriminierung aufgrund der Qualifikation oder der Herkunft 

beinhalten dürfen, so dass gegen die Unterscheidung zwischen EU-Bürgern und 

Angehörigen von Drittstaaten vorgegangen wird sowie gegen die Unterscheidung 

zwischen Migranten mit oder ohne Arbeitsangebot; ebenso sind alle Formen illegaler 
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Arbeit zu bekämpfen; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, umgehend das Übereinkommen Nr. 189 der 

Internationalen Arbeitsorganisation über Hausangestellte zu ratifizieren, das 2011 von 

dieser dreigliedrig aufgebauten Organisation angenommen wurde mit dem Ziel, 

Hausangestellten ordentliche Arbeitsbedingungen und die gleichen grundlegenden 

Arbeitnehmerrechte zu garantieren, auf die andere Arbeitnehmer sich berufen können; 

18. hebt hervor, dass bei einer vollständigen Integration das Recht auf 

Familienzusammenführung berücksichtigt werden muss, ebenso wie das Recht auf 

Leistungen zum Ausgleich von Familienlasten (Familienbeihilfen) und der Zugang zu 

öffentlichen Dienstleistungen zur Unterstützung von Familien, insbesondere zu Krippen, 

Kindergärten und Schulen; 

19. weist darauf hin, dass viele Migrantinnen in ihrem Herkunftsland mit dem Versprechen 

getäuscht wurden, sie würden in dem Industrieland einen Arbeitsvertrag erhalten, um dann 

dort nur von Kriminellen und Menschenhändlernetzen sexuell ausgebeutet zu werden; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zur Bekämpfung dieses 

menschenverachtenden Verhaltens zu intensivieren; 

20. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Migrantinnen oft in mehrfacher Hinsicht 

diskriminiert werden, weil sie Frauen sind, weil sie zugewandert sind und weil sie einer 

ethnischen Minderheit angehören oder eine Behinderung haben; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, den Schutz von Migrantinnen vor jeglicher Form der 

Misshandlung, des Missbrauchs, der Belästigung, der Gewalt aufgrund des Geschlechts 

und der Diskriminierung zu gewährleisten und ihren Anspruch auf Rechtsbeistand gegen 

Arbeitgeber, die sie schlecht behandeln, zu garantieren;  

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, eigens für Migranten entwickelte Kampagnen zur 

Bekämpfung tiefverwurzelter Stereotypen in diesen gesellschaftlichen Gruppen zu 

organisieren, mit dem Ziel, die Integration und die Teilhabe von Migrantinnen am 

gesellschaftlichen Leben, an der Wirtschaft, an der Bildung und am Arbeitsmarkt zu 

verbessern und die geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen; 

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf europäischer und 

einzelstaatlicher Ebene Informationskampagnen zu organisieren, mit dem Ziel, die 

Teilhabe von Migrantinnen am demokratischen Leben zu erhöhen und 

Austauschplattformen für Migrantinnen zu organisieren und zu unterstützen; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, zugewanderte Arbeitnehmerinnen über ihre Rechte, 

Beschwerdeverfahren und Kontaktangaben über Gruppen, die sich für die 

Arbeitnehmerrechte einsetzen, zu informieren; 

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die in den Herkunftsländern 

entrichteten Rentenbeiträge anerkannt werden und dass Rentenansprüche, die in einem 

Mitgliedstaat erworben wurden, in die Herkunftsländer der Migrantinnen übertragen 

werden können; 

25. fordert die Kommission auf, die künftigen Beitrittsländer durch Heranführungshilfe und 
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eine bessere Überwachung der Fortschritte dabei zu unterstützen, ihre Anstrengungen zur 

Verbesserung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Integration der Roma zu 

intensivieren, wobei der Situation der Mädchen und Frauen der Roma größere 

Aufmerksamkeit zu widmen ist; 

26. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Berufsprofile für Migrantinnen zu 

entwickeln und Daten über die Integration von Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt zu 

erheben; 

27. hält es für dringend notwendig, festzustellen, welche Verfahren von EU-Staaten und 

Drittstaaten, deren Politik der Gleichstellung von Frauen und Männern optimal Rechnung 

trägt, sich am besten bewährt haben, und die Weitergabe sowie den Austausch dieser 

Verfahren zu fördern; 

28. hält es für sehr wichtig, das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger (2013) optimal 

zu nutzen, um die Freizügigkeit und die uneingeschränkte Teilhabe von Migrantinnen an 

der europäischen Gesellschaft in den Vordergrund zu rücken. 
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